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                                                Datum:           
Vermittlungsauftrag 
 
1. Der Auftraggeber (AG),  ...................................................................................................... 

 
............................................................................................................................................. 
beauftragt die AVB eine Vorauswahl an geeigneten Arbeitskräften vorzunehmen. 
Der Auftrag stellt keinen Alleinauftrag dar. 
 

2. Die Bewerbervoraussetzungen werden der AVB mitgeteilt. 
 

3. Bewerberunterlagen werden den AG per Fax, Mail oder Post zugesendet. 
 

4. Vor der Einstellung wird die AVB in Kenntnis gesetzt, (Prüfung, ob sich der Vermittlungsgutschein 
noch in der Gültigkeit befindet), entfällt, wenn der AG die Gütigkeit prüft. 
 

5. Die AVB arbeitet mit einem Partnernetz (weiteren Arbeitsvermittlern) zusammen, die bekannt 
gegeben werden. Die Bewerber der Partner werden generell von der AVB gesendet, andernfalls 
der AVB vom  AG bekannt gegeben. 
Arbeitet der AG bereits vorab mit Partnern der AVB zusammen, sind diese zu benennen und 
arbeiten weiter auf eigene Rechnung mit dem AG. 
 

6. Der AG verpflichtet sich, nicht mit Arbeitsvermittlern (Partner der AVB) die bekannt gegeben 
wurden, zusammenzuarbeiten und gesonderte Verträge zu schließen, die die AVB „umgehen“. 
 

7. Die AVB wird durch die Bundesagentur für Arbeit bezahlt, nach 6 Kalenderwochen und nach 6 
Kalendermonaten Beschäftigung. Der AG achtet nach seinen betrieblichen Möglichkeiten auf 
diese Fristen. 
 

8. Der Arbeitsvertrag muss unbefristet oder mindestens für 3 Monate geschlossen sein. 
 

9. Bei Weiterleitung oder Weitervermittlung der Bewerber an dritte ohne schriftliche Zustimmung der 
AVB und  innerhalb der ersten 6 Kalenderwochen schuldet der AG der AVB 1000,00€ brutto. Bei 
Einhalt von 9.1. entfällt Punkt 9. 
 
9.1. Der Auftrag gilt als Weiterleitungsauftrag wenn er nahtlos angewandt wird und die AVB nach 

erneuten 6 Wochen Beschäftigung vom nachfolgenden AG eine Beschäftigungsbestätigung 
erhält. 
 

10. Der AG kann der AVB für Bewerber ohne Vermittlungsgutschein ein Honorar / Provision anbieten 
(nur auf Wunsch)  
 
� je nach monatlicher Beschäftigung ................................................................................ € 
� 2malig: nach ……monatlicher und nach……monatlicher Beschäftigung....................... € 
� 1malig: nach …….monatlicher Beschäftigung ............................................................... € 
� Einstellungsprämie für Bewerber mit VGS (nur auf Wunsch) jeweils............................. €  
� Es soll dazu eine Zusatzvereinbarung erstellt werden? (Arbeitsstundenbeteiligung). 

 
11. Der AG bestätigt die Beschäftigung nach 6 Wochen und 6 Monaten. 
 
AVB Arbeitsvermittlung Bühlmann  Auftraggeber 
 
 
Armin Bühlmann    Unterschriftsberechtigter                                       


